VOLLSTÄNDIGKEITSERKLÄRUNG

der:
Evangelisch-Reformierten Kirchgemeinde 

an:
Rechnungsprüfungskommission
zur Jahresrechnung 20..
Wir bestätigen nach bestem Wissen die unten aufgeführten Auskünfte, die wir Ihnen im Zusammenhang mit Ihrer Prüfung der Jahresrechnung gegeben haben. Im Übrigen ist uns bekannt, dass es uns obliegt, die Jahresrechnung zu erstellen und dass wir für sie verantwortlich sind.

1. In der Ihnen vorgelegten Jahresrechnung sind alle Geschäftsvorfälle erfasst, die für das genannte Geschäftsjahr buchungspflichtig sind. Den zuständigen Personen ist die Weisung erteilt worden, Ihnen die Bücher und Belege sowie alle übrigen Unterlagen der Gemeinde vollständig zur Verfügung zu stellen.

2. In der von Ihnen geprüften und von uns unterzeichneten Jahresrechnung sind alle bilanzierungspflichtigen Vermögenswerte und Verpflichtungen berücksichtigt.

3. Wir haben Ihnen sämtliche für die Jahresrechnung massgebenden Reglemente zur Verfügung gestellt.

4. Allen bilanzierungspflichtigen Risiken und Werteinbussen ist bei der Bewertung und der Festsetzung der Rückstellungen genügend Rechnung getragen worden.

5. Bürgschaften, Garantieverpflichtungen und Pfandbestellungen zugunsten Dritter und zur Sicherung eigener Verpflichtungen, verpfändete oder abgetretene Aktiven sowie Aktiven unter Eigentumsvorbehalt (im Sinne von Art. 663b Ziffer 1 - 2 OR) bestanden am Bilanzstichtag:

· nicht*
· nur in der Bilanz angemerkten Höhe*
6. Andere Verträge, die wegen ihres Gegenstandes, ihrer Dauer oder aus anderen Gründen für die Beurteilung der Jahresrechnung von wesentlicher Bedeutung sind oder werden können (z.B. Erschliessungs-Bevorschussungen Dritter, Leasingverträge, Treuhandverträge, Rangrücktrittsvereinbarungen und Patronatserklärungen):

· bestanden am Bilanzstichtag*
· sind In der Beilage aufgeführt*

7. Rechtsstreitigkeiten oder andere Auseinandersetzungen, die für die Beurteilung der Jahresrechnung von wesentlicher Bedeutung sind:

· bestanden am Bilanzstichtag nicht*

· sind in der Beilage aufgeführt*

8. Alle bis zum Zeitpunkt der Beendigung Ihrer Prüfung bekannt gewordenen und bilanzierungspflichtigen Ereignisse sind in der vorliegenden Jahresrechnung angemessen berücksichtigt.

9. Alle bis zum Zeitpunkt der Genehmigung der Rechnung bekannt werdenden und bilanzierungspflichtigen Ereignisse werden wir Ihnen unverzüglich mitteilen.

Ort und Datum:
Unterschrift:

, 3. März 2010


